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Freibetrag zur Entfernungspauschale noch bis 30. November eintragen lassen

Pressemitteilung


Ausgelöst durch die Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 23.08.2007 haben sich Bund und Länder noch am Mittwoch (12.09.2007) geeinigt, den Eintrag eines Freibetrages auch für die ersten 20 Entfernungskilometer zu gewähren. Mit dem Hinweis, dass auch Steuern zurück gezahlt werden könnten, versucht das Bundesministerium der Finanzen (BMF) jedoch im gleichen Zug laut einer aktuellen Pressemitteilung, möglichst viele Steuerpflichtige davon abzuhalten. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) ermutigt Pendler, sich nicht abschrecken zu lassen und von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Wer jedoch noch in diesem Jahr weniger Steuern zahlen will, muss sich beeilen. Nach Information des Verbandes ist der Eintrag nur noch bis zum 30. November möglich. Der Verband hat dazu einen Vordruck auf der Homepage www.nvl.de hinterlegt.


Die Referatsleiter von Bund und Länder haben sich kurzfristig darauf geeinigt, den Eintrag eines Freibetrages auch für die ersten 20 Entfernungskilometer zu gewähren. Damit musste man sich der massiven Kritik von Verbänden und Organisationen, nicht zuletzt der Lohnsteuerhilfevereine sowie dem Beschluss des Bundesfinanzhofes beugen. Gleichzeitig versucht das BMF jedoch mit Hinweis auf mögliche Rückzahlungen im Rahmen der Einkommensteuererklärung 2007, Steuerpflichtige davon abzuhalten, einen Freibetrag eintragen zu lassen. 

Der Verband ermutigt Pendler, sich davon nicht abbringen zu lassen. Solange das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nicht entschieden hat, kann auch gegen einen ablehnenden Steuerbescheid Einspruch eingelegt und Aussetzung der Vollziehung beantragt werden. Rückzahlungen sind nur dann möglich, wenn das BVerfG die Kürzung der Pendlerpauschale als nicht verfassungswidrig einstuft. Es bestehen jedoch nach Ansicht des NVL gute Chancen, dass auch das Karlsruher Gericht die Kürzung für verfassungswidrig hält. Pendler sollten daher prüfen, ob ein Eintrag auf der Steuerkarte für sie in Frage kommt. 

Der Verband unterstreicht, dass Jeder, der bereits jetzt seinen Anspruch auf eine ungekürzte Entfernungspauschale geltend macht, einen wichtigen Beitrag leistet, die Chance zu erhöhen, dass das BVerfG bei einer positiven Beurteilung das Gesetz rückwirkend aufhebt und dem Gesetzgeber keine Übergangszeit einräumt.

Was ist konkret zu tun und kann man sich Zeit lassen? Nein, die Zeit läuft. Wer noch in diesem Jahr weniger Steuern zahlen will, muss sich beeilen. Die Finanzämter tragen für das laufende Jahr nur noch bis zum 30. November einen Freibetrag ein. Am schnellsten ist, wer direkt bei seinem zuständigen Finanzamt mit der Steuerkarte 2007 vorspricht und den Einspruch und Antrag auf Vollziehung zu Protokoll gibt. Wer dazu keine Gelegenheit hat, kann das auch auf dem Postweg erledigen. Die entsprechenden Vordrucke hat der NVL auf seiner Homepage www.nvl.de zum Herunterladen hinterlegt.
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